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Betreff: Schaffung von Ausbildungsplätzen im erzieherischen 
Bereich - PIA (praxisintegrierte Ausbildung) 
 

  
Anlagen: -Personalkostenberechnung PIA-Stelle 

 
  

 
 
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Schaffung einer praxisintegrierten 
Ausbildungsstelle im erzieherischen Bereich (PIA) pro Kindergartenträger, unabhän-
gig eines Förderprogrammes und stimmt den überplanmäßigen Kosten für das Jahr 
2020 zu. 
 

 
  



 
 

 

Begründung: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 17.01.2019 der Schaffung 
von 3 Ausbildungsstellen im Erzieherbereich (Praxisintegrierte Ausbildung, PIA) und 
der Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundes „Bundesprogramm 
Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ zugestimmt. 
 
Die Stadt Blumberg sowie die Ev. Kita haben daraufhin einen Förderantrag auf Bezu-
schussung der Ausbildungsplätze gestellt, eine Zuschusszusage erhalten und konn-
ten zwei Auszubildende für den Ausbildungsbeginn im Sept. 2019 gewinnen. 
 
Die Auszubildende der Ev. Kita hat leider die Ausbildung im Herbst 2019 abgebro-
chen. 
 
Die kath. Kirche hat auf eine Antragsstellung verzichtet. Die Gründe sind nicht be-
kannt. 
 
Gemeinderatssitzung 30.01.2020 
 
Die Sitzungsvorlage 417/20 stand bereits auf der Tagesordnung der Gemeinderats-
sitzung am 30.01.2020 und wurde auf Antrag der CDU vertagt, mit der Bitte die Per-
sonalplanung der katholischen Kindergärten darzustellen. 
 
Fördersumme 
 
Die Stadt Blumberg erhält aus dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive eine För-
derung für drei Ausbildungsjahre in Höhe von 37.440,00 €. 
 
Arbeitgeberkosten für drei Ausbildungsjahre betragen ca. 60.000 €, vergleiche Per-
sonalkostenübersicht in der Anlage. 
 
Anfrage kath. Kirchengemeinde 
 
Der kath. Kirchengemeinde lag eine Bewerbung für den Ausbildungsbeginn Sept. 
2020 vor. Leider hat diese Person mittlerweile abgesagt. Die kath. Kirchengemeinde 
möchte trotzdem weiter auf die Suche gehen. 
 
Diese möchten einen Ausbildungsplatz PIA ab Sept. 2020 schaffen. 
 
Die Fördermittel in Höhe von 37.400 € können nicht mehr beantragt werden, 
jedoch eine Ausbildungspauschale. 
 
Zusätzlich fördert die Erzdiözese Ausbildungsplätze PIA mit einem Förderbetrag in 
Höhe von 3.500 Euro. 
 
 
 
 
 
 



Ausbildungspauschale PIA 
 
Bei einer Steigerung aller Ausbildungsverhältnisse PIA gegenüber dem Schuljahr 
2017/2018 um mindestens 50 % können 200 €/Monat der Ausbildung/Schüler für 
alle Schüler/innen beantragt werden. Frist: 31.12. des Kindergartenjahres 
 
Bei 3 Ausbildungsjahren bedeutet dies eine Förderung in Höhe von insgesamt 
7.200 € (3 Jahre x 12 Monate x 200 Euro). 
 
Empfehlung 
 
Fachkräfte im erzieherischen Bereich sind händeringend gesucht. Es wird immer 
wichtiger selbst auszubilden und die Fachkräfte an den Kindergartenstandort zu bin-
den. 
 
Die Verwaltung empfiehlt deshalb die Schaffung einer Ausbildungsstelle PIA ab Sept. 
2020 für die kath. Kirchengemeinde. 
 
Falls sich eine weitere Auszubildende für die Ev. Kita findet, sollte auch diese Stelle 
wiederbesetzt werden können. 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor grundsätzlich pro Träger eine Ausbildungsstelle 
PIA zu schaffen, unabhängig eines Förderprogrammes. 
 
Haushaltsmittel 
 
Für das Jahr 2020 sind weder für die Ev. Kita noch für die kath. Einrichtungen Gelder 
für eine Ausbildungsstelle eingeplant. 
 
Für das Jahr 2020 (Sept.-Dez.2020) werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 
6.115 € pro Träger benötigt. 
 
Benötigte Haushaltmittel gesamt: 2x 6.115 € = 12.230,00 € 
 
Da im Januar noch nicht absehbar ist, wo Gelder eingespart werden können, 
wird als Deckungsvorschlag die Deckungsreserve Kostenstelle 61200000, Sachkonto 
44980000 verwendet. 
 
Ebenfalls gehen wir davon aus, dass Gelder im Personalbereich eingespart werden 
können, da mehrere Stellen erst später als geplant nachbesetzt werden können. 
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